
Mitgliedsantrag MSC Mainz-Finthen 

Der einfachste Weg 

In Zukunft den Beitrag zu zahlen ist im Bankeinzugsverfahren. Sie brauchen 

nur den unten folgenden Abschnitt auszufüllen und an uns zu übersenden. 

Alles weitere wird von unserer Bank veranlasst. 

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im MSC-Mainz-Finthen e.V. ab ______20____ 

Der Jahresbeitrag beträgt 25,00 € - Familienbeitrag 40,00 € - Rentner 15,00 € - 

Studenten und Schüler 15,00€ . 

Von dem Satzungsauszug (betr. Kündigung) habe ich Kenntnis genommen. 

 

____________________     ____________________     ____________________     ____________________ 

   Familienname                Vorname                      PLZ/Ort              Straße/Hausnummer 

 

____________________     ____________________     ____________________     ____________________ 

   Telefon/Handy            Geburtsdatum      Staatsangehörigkeit               Beruf 

 

____________________     ____________________     ____________________     ____________________ 

        Datum                     Unterschrift           Mitgliedsnummer         ADAC/AVD/DMC 

 

E-Mail: _________________________        Lizenz-Ausweisnummer DMSB: ____________________ 

 

____________________     ____________________     ____________________ 

    Eltern/Bürgen               Ort/Datum                 Unterschrift 

An den  

Motor-Sport-Club Mainz-Finthen e.V. 

Waldthausenstraße 3 

55126 Mainz-Finthen 

 

Erklärung zum Bankeinzugsverfahren: 

Hierdurch ermächtige Ich sie unwiderruflich meinen Jahresbeitrag 

von _____ € 

in Worten ____________________ jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokonto 

bei der _______________________ Bank 

in_____________________________ 

Iban / Knr. _______________________ 

Bic / BLZ. _________________________ 

Bitte genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes anzugeben. 

Mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

 

______________________________          ______________________________ 

           Ort / Datum                                     Unterschrift 



Satzungsauszug 

Des 

Motor - Sport - Club Mainz - Finthen e. V. im ADAC 

 

§ 3 

I. 

Ordentliches Mitglied in dem Ortsclub 

Mainz-Finthen kann nur werden, wer bei 

diesem die Aufnahme durch besonderen 

Antrag gestellt hat. 

IA. 

Firmenmitgliedschaften sind auf Antrag möglich. 

II. 

Eine Aufnahmekommision von 

mindestens zwei Clubmitgliedern, 

denen eines dem Vorstand angehören 

muss, entscheidet über die Aufnahme- 

antrag als Bürgen unterzeichnen. 

IIA. 

Über die Aufnahme der Firma als  

Mitglied entscheidet der  

geschäftsführende Vorstand. 

III. 

Im Falle der Ablehnung brauchen sie die 

Gründe der Ablehnung nicht bekannt 

gegeben zu werden. 

Gegen die Ablehnung kann innerhalb von 

2 Wochen schriftlich Berufung an die  

Mitgliederversammlung  eingelegt werden 

die dann endgültig  entscheidet. 

IV. 

ZU den Ehrenmitglieder kann der Club 

Mitglieder ernennen, die sich besondere 

Verdienste um den Club erworben haben. 

Ehrenmitglieder besitzen die gleichen 

Rechte wie ordentliche Mitglieder und sind 

Beitragsfrei. 

 

§ 4 Beiträge 

Der Club erhebt zur Bestreitung seiner Auslagen 

von seinen Mitgliedern, Aufnahmegebühren und 

angemessene Beiträge, deren Höhe und 

Zahlungsweise jährlich in der Generalversamm-

lung festgesetzt wird. Für 1967 wurde 20,- DM 

festgesetzt seit 1978 wurde der Beitrag auf  

50,- DM (25,00 €) angehoben, dieser hat sich bis 

2003 nicht verändert. 

IA. 

Der Jahresbeitrag ist bis 1. Juli eines jeden 

Jahres zu zahlen. 

II. 

Als Bestätigung der erfolgten Beitragszahlung 

wird eine Mitgliedskarte ausgehändigt. 

§ 5 Rechte der Mitglieder 

I. 

Jeder Mitglied ist berechtigt zur Teilnahme an 

Beschlüssen, Wahlakten und an den Clubveran-

staltungen. 

II. 

Jeder ordentliche Mitglied, welche das 18. 

Lebensjahr vollendet hat, ist wählbar in den 

Vorstand. 

III. 

Alle Mitglieder sind bei Veranstaltungen gegen 

Unfälle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

zu versichern. 

§ 6 Pflichten der Mitglieder 

I. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet zur genauen 

Befolgung der Satzung, Vorschriften und Regeln. 

II. 

Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung 

der jeweils festgelegten Beiträge. 


